
Obergericht des Kantons Zürich 
II. Strafkammer    
 
 

 
 

Geschäfts-Nr.: SB140252-O/U/gs 
 

Mitwirkend: Oberrichter lic. iur. Ruggli, Präsident, Oberrichterin Dr. Janssen und 

Ersatzoberrichter lic. iur. Ernst sowie Gerichtsschreiberin MLaw 

Mondgenast  

 

Urteil vom 23. September 2014 

 

in Sachen 

 

A._____,  

Beschuldigter und Erstberufungskläger 

 

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ 

 

gegen 

 

Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland,  

Anklägerin und Zweitberufungsklägerin 

 

betreffend Raub etc. 
 
Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Bülach,  Einzelgericht, vom 
25. März 2014 (GG130057) 

 



- 2 - 

Anklage 

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 25. Novem-

ber 2013 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 17). 

Urteil der Vorinstanz: 

1. Der Beschuldigte ist schuldig 

− des Raubes gemäss Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB 
− der versuchten Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB 

in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB. 

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Monaten Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe 

zu den Urteilen vom 17. August 2004 (Juge d`instruction de la Côte Morges: 

30 Tage Gefängnis) und vom 1. Februar 2006 (Obergericht des Kantons Zü-

rich: 6 Jahre Zuchthaus), wovon 101 Tage durch Haft erstanden sind. Die 

Strafe ist zu vollziehen. 

3. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf: 

Fr. 1'500.– ; die weiteren Auslagen betragen: 

Fr. 1'500.–   Gebühr für die Strafuntersuchung 

Fr. 3'285.50   Auslagen Vorverfahren  

Fr. 16'882.–   amtl. Verteidigungskosten  

Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. 

4. Die Kosten der Untersuchung, des gerichtlichen Verfahrens und der amtli-

chen Verteidigung werden dem Beschuldigten auferlegt, jedoch zufolge of-

fensichtlicher Unerhältlichkeit sofort und definitiv abgeschrieben. 
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Berufungsanträge: 

a) Der Verteidigung des Beschuldigten: 

 (Urk. 58) 

 1. Es sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und der Beschuldigte von 

Schuld und Strafe freizusprechen.  

 2. Es sei der Beschuldigte für die erstandene Untersuchungshaft praxis-

gemäss zu entschädigen.  

 Unter KEF zu Lasten der Staatskasse.  

b) Der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland: 

(schriftlich, Urk. 55) 

Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. 

Erwägungen: 

I. Prozessgeschichte  

 Das Bezirksgericht Bülach, Einzelgericht, sprach den Beschuldigten mit Ur-

teil vom 25. März 2014 schuldig des Raubes sowie der versuchten Freiheitsbe-

raubung und bestrafte ihn mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 5 Monaten als 

Zusatzstrafe zu den Urteilen vom 17. August 2004 (Juge d'instruction de la Côte 

Morges: 30 Tage Gefängnis) und vom 1. Februar 2006 (Obergericht des Kantons 

Zürich: 6 Jahre Zuchthaus).  

 Gegen dieses Urteil meldeten der Beschuldigte noch vor Schranken am 

25. März 2014 und die Staatsanwaltschaft mit Eingabe vom 1. April 2014 Beru-

fung an (Prot. I S. 17; Urk. 39). Am 4. Juni 2014 zog die Staatsanwaltschaft ihre 

Berufung wieder zurück (Urk. 50). Die Berufungserklärung des Beschuldigten 

folgte am 10. Juni 2014 (Urk. 51). Er beantragte einen vollumfänglichen Frei-
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spruch und Aufhebung von Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils, unter praxisübli-

cher Entschädigung/Genugtuung für die erstandene Untersuchungshaft sowie 

Kostenauflage zulasten des Staats. Der Staatsanwaltschaft wurde die Berufungs-

erklärung mittels Präsidialverfügung vom 17. Juni 2014 zugestellt (Urk. 53). Sie 

verzichtete auf Anschlussberufung und beantragte die Bestätigung des vor-

instanzlichen Urteils (Urk. 55). 

 Anlässlich der Berufungsverhandlung stellten die Parteien die eingangs er-

wähnten Anträge. Beweisanträge wurden keine gestellt. 

II. Sachverhaltserstellung 

 1. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland wirft dem Beschuldigten 

den in der Anklageschrift vom 25. November 2013 umschriebenen Sachverhalt 

vor (Urk. 17).  

 2. Der Beschuldigte bestritt in der Untersuchung, vor Vorinstanz und an-

lässlich der Berufungsverhandlung die Anklagevorwürfe des Raubes und der ver-

suchten Freiheitsberaubung (Urk. 7/5; Prot. I S. 13; Prot. II S. 9). Demnach ist zu 

prüfen, ob die Beweislage genügt, um die entsprechenden Sachverhalte rechts-

genügend zu erstellen. Die Vorinstanz hat korrekte Ausführungen zu den Anforde-

rungen an die Beweisführung und zu den Grundsätzen der Beweiswürdigung ge-

macht, auf die vorab verwiesen werden kann. Dasselbe gilt auch für die Ausfüh-

rungen zur Glaubwürdigkeit der Beteiligten (Urk. 48 S. 7 ff.; Art. 82 Abs. 4 StPO).  

 3. a) Nebst den Aussagen des Beschuldigten (Urk. 7/1–5, Prot. I S. 11 ff., 

Prot. II S. 5 ff.) und des Geschädigten B._____ (Urk. 7/6–7) liegen als weitere 

Beweismittel zwei Kurzberichte des Forensischen Instituts Zürich (Urk. 8/2 und 

8/6), zwei Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin Zürich zur Auswertung und 

Beweiswertberechnung von DNA-Spuren (Urk. 8/5 und 8/10), eine Ergänzung 

zum Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin (Urk. 8/14) sowie ein Feuerzeug 

und Fesselungsmaterial (Urk. 9/1–3) vor. Die Verwertbarkeit all dieser Beweismit-

tel gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.  
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 Die Vorinstanz hat die bisherigen Aussagen des Beschuldigten und des Ge-

schädigten richtig wiedergegeben und sich insbesondere ausführlich mit den Er-

gebnissen der DNA-Auswertungen auseinandersetzt, worauf verwiesen werden 

kann (Urk. 48 S. 7–19).  

 b) Gemäss Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin vom 28. Juni 2012 

ergibt der Vergleich der DNA-Spuren auf dem Stoffband mit der DNA des Be-

schuldigten eine vollkommene Übereinstimmung (Urk. 8/5). Weniger eindeutig ist 

die Spurengeberschaft des Beschuldigten auf der Schnur und dem Feuerzeug. 

Jedoch lässt sich auch bei diesen Objekten die Spurengeberschaft des Beschul-

digten nicht ausschliessen und erweist sich als höchst wahrscheinlich (Urk. 8/10).  

 Von der Verteidigung und dem Beschuldigten blieb unbestritten, dass die auf 

dem Stoffband gefundenen DNA-Spuren vom Beschuldigten stammen. Auch die 

im Gutachten des Instituts für Rechtsmedizin wiedergegebenen Resultate der 

DNA-Analyse und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen wurden von beiden 

grundsätzlich nicht in Frage gestellt. Die Verteidigung bringt jedoch vor, eine Tat-

beteiligung von mit dem Beschuldigten blutsverwandten Personen könne nicht 

ausgeschlossen werden (Urk. 34 S. 13). In Übereinstimmung mit der Vorinstanz 

ist dieser Einwand jedoch zu verwerfen; der Beschuldigte führte gegenüber der 

Staatsanwaltschaft selbst aus, keines seiner Geschwister sei jemals mit dem Ge-

setz in Konflikt geraten, namentlich habe keiner seiner Brüder jemals Raubüber-

fälle begangen (Urk. 7/5 S. 4). Auch bestehen keinerlei Anhaltspunkte, dass die 

DNA-Spuren vor dem Delikt von einem Bruder oder vom Vater des Beschuldigten 

auf die betreffenden Gegenstände gelangt sein könnten. Wie die Vorinstanz zu-

treffend gefolgert hat, lässt das Gesamtbild aller DNA-Spuren ohne begründete 

Zweifel nur den Schluss zu, dass der Beschuldigte der Spurengeber ist.  

 c)  Die Verteidigung moniert sodann, es könne nicht nachgewiesen wer-

den, dass die DNA-Spuren durch direkten Kontakt mit dem Beschuldigten auf das 

Fesselungsmaterial gelangt seien. Erwiesenermassen hätten die Täter Hand-

schuhe getragen, weshalb eine direkte Übertragung der DNA des Beschuldigten 

auf die Materialien nicht möglich sei. Hätte nämlich ein direkter Kontakt stattge-

funden, so wäre anzunehmen, dass zwei identische "Volltreffer" gefunden worden 
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wären, da der Geschädigte von derselben Person gefesselt worden sei (Urk. 34 

S. 6). 

 Der Verteidigung ist zu entgegnen, dass die Tatsache, dass die Täter Hand-

schuhe trugen, die Übertragung von DNA-Spuren nicht ausschliesst. Handschuhe 

sind zwar geeignet, Fingerabdrücke zu vermeiden, sie vermögen hingegen die 

Übertragung von DNA-Spuren nicht zu verhindern, denn diese können bereits 

beim Anziehen der Handschuhe auf dieselben übertragen werden. Zu berücksich-

tigen ist weiter, dass der grössere Täter gemäss den Aussagen des Geschädigten 

Wollhandschuhe getragen habe (Urk. 7/6 S. 2), welche durchlässig sind. Nicht 

ausgeschlossen werden kann sodann, dass die DNA-Spuren bereits bei der Be-

reitstellung des Fesselungsmaterials übertragen wurden. Gemäss den Aussagen 

des Geschädigten band ihm der grössere Täter mit einem mitgebrachten schwar-

zen Band die Hände zusammen (Urk. 7/6 S. 5).  

 Sodann erscheint es höchst unwahrscheinlich, dass eine indirekte Übertra-

gung zugleich auf das Stoffband, die Schnur und das Feuerzeug, welches zudem 

ausserhalb des Lokals gefunden wurde, erfolgt sein soll. In Übereinstimmung mit 

der Vorinstanz ist somit davon auszugehen, dass die DNA-Spuren des Beschul-

digten direkt übertragen wurden.  

 d) Der Geschädigte beschrieb den grösseren Täter als ca. 20–25 Jahre 

alt, ca. 170–180 cm gross und mit einer Wahrscheinlichkeit von 60–70 % als Al-

baner. Präzisierend erklärte er, dieser Täter sei gering grösser als er gewesen, 

wobei er selbst 175 cm messe (Urk. 7/6 S. 2). Weiter führte der Geschädigte aus, 

er habe das Gefühl gehabt, dass der grössere Täter ihn kennen würde, denn bei-

de Täter seien relativ anständig gewesen und hätten gewusst, wo die ganzen Sa-

chen zu finden gewesen seien. Sie seien auch darüber informiert gewesen, dass 

er den Tresor öffnen könne (Urk. 7/6 und 7/7). Der Beschuldigte selbst führte aus, 

Stammgast gewesen zu sein und den Geschädigten daher zu kennen (Urk. 7/2 S. 

4). Der Beschuldigte war zum Tatzeitpunkt 21 Jahre alt, er ist 183 cm gross und 

stammt aus Albanien, weshalb die Beschreibung des Geschädigten auf den Be-

schuldigten passt.  
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 e) Als weiteres Indiz für die Täterschaft des Beschuldigten ist anzuführen, 

dass er im Jahr 2004 mehrere Raubüberfälle auf Restaurants begangen hat, wel-

che auffällige Parallelen zum Raubüberfall vom 20. Februar 2003 aufweisen. 

Sämtliche Überfälle wurden abends verübt und der Beschuldigte handelte immer 

mit Mittätern zusammen. In allen Fällen war mindestens einer der Täter mit einer 

Pistole oder Attrappe bewaffnet. Hingegen wurde nur beim Überfall vom 20. Feb-

ruar 2003 ein Opfer gefesselt, wenn auch so locker, dass sich der Geschädigte 

sogleich befreien konnte. Das Wissen um den Tresor spricht als Indiz für eine Tä-

terschaft des Beschuldigten, welcher Stammgast in diesem Lokal war. Dass es 

nach dem Überfall vom 20. Februar 2003 bis zum Oktober 2004 zu einem Unter-

bruch der Raubüberfälle kam, vermag den Beschuldigten nicht zu entlasten.  

 f) Als mögliches Motiv für den Raubüberfall sind die vom Beschuldigten 

geltend gemachten finanziellen Nöte zu nennen (Urk. 7/5 S. 7).  

 g) Entgegen der Ansicht des Beschuldigten und seiner Verteidigung war 

der Beschuldigte auch bei den Raubüberfällen im Oktober 2004 nicht von Beginn 

an geständig. Nachdem er und seine Mittäter am 23. Oktober 2004 sogleich nach 

dem Überfall verhaftet wurden, gestand er diese Tat an der gleichentags durchge-

führten Hafteinvernahme, nicht jedoch den rund eine Stunde zuvor verübten 

Überfall auf das Restaurant C._____ in D._____ (Beizugsakten OG Zürich; Urk. 

HD 3/2 S. 4). Erst am 21. Dezember 2004, nachdem zuvor weitere Befragungen 

stattgefunden hatten, gab er alle vier Raubüberfälle auf Vorhalt der belastenden 

Aussagen eines Mittäters zu (Beizugsakten OG Zürich; Urk. HD 3/8). Seine Aus-

sage, er würde die Tat vom 20. Februar 2003 zugeben, wenn er es gewesen wä-

re, vermag deshalb nicht zu überzeugen. Eine erneute Bestrafung würde zudem 

seine Rückkehr in die Schweiz erschweren, weshalb er auch aus diesem Grund 

ein Interesse an einem für ihn möglichst günstigen Ausgang des Verfahrens hat.  

 4. Aufgrund der diversen vorliegenden Indizien ergibt sich in einer Ge-

samtbetrachtung ein klares Bild und ist der eingeklagte Sachverhalt sowohl hin-

sichtlich des Raubes als auch der versuchten Freiheitsberaubung erstellt.  
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III. Rechtliche Würdigung  

 Die Ausführungen der Vorinstanz zum anwendbaren Recht sowie ihre recht-

liche Würdigung erweisen sich als zutreffend, weshalb vollumfänglich auf die Er-

wägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden kann (Urk. 48 S. 19 

ff.).  

 Der Beschuldigte ist somit des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 

StGB und der versuchten Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 

StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen.  

IV. Strafe  

 1. Vorab ist festzuhalten, dass aufgrund des Verschlechterungsverbots 

die von der Vorinstanz ausgesprochene Strafe nicht erhöht werden kann (Art. 391 

Abs. 2 StPO). Dies gilt auch für die Strafart und den Vollzug, weshalb höchstens 

eine unbedingte Freiheitsstrafe von 5 Monaten ausgefällt werden kann.  

 2. Mit Strafbefehl des juge d'instruction de la Côte Morges vom 17. Au-

gust 2004 wurde der Beschuldigte zu 30 Tagen Gefängnis und mit Urteil des 

Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 2006 zu 6 Jahren Zuchthaus 

verurteilt.  

 Der vorliegend vorzunehmenden Strafzumessung liegen damit Delikte zu-

grunde, welche der Beschuldigte vor den vorstehend genannten Urteilen began-

gen hat. Damit stellt sich die Frage der Strafzumessung bei retrospektiver Konkur-

renz nach Art. 49 Abs. 2 StGB. Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, wie bei 

der Ausfällung einer Zusatzstrafe vorzugehen ist. Darauf kann verwiesen werden 

(Urk. 48 S. 21 f.).  

 Bedingung für eine Zusatzstrafe ist stets, dass die Voraussetzungen der 

Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB erfüllt sind. Danach sind ungleichartige 

Strafen kumulativ zu verhängen, weil das Asperationsprinzip (Erhöhung der 

schwersten Tat) nur greift, wenn mehrere gleichartige Strafen ausgesprochen 
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werden. Die Bildung einer Gesamtstrafe ist bei ungleichartigen Strafen nicht mög-

lich (BGE 137 IV 57, E. 4.3.1). Die Frage der Gleichartigkeit ist bei der retrospek-

tiven Konkurrenz nicht nach der gesetzlichen Strafandrohung, sondern allein nach 

der konkret verwirkten Grundstrafe zu entscheiden, da diese bereits rechtskräftig 

ausgesprochen wurde (Trechsel/Affolter-Eijsten, in Trechsel/Pieth [Hrsg.], StGB 

PK, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2013, N 12a zu Art. 49 StGB). 

 Wie nachfolgend ausgeführt wird, ist für die neu zu beurteilenden Delikte ei-

ne Freiheitsstrafe auszufällen, weshalb zu beiden genannten Urteilen eine Zu-

satzstrafe ausgefällt werden kann.  

 3. a) Zur Strafzumessung hat sich die Vorinstanz grundsätzlich umfassend 

und eingehend geäussert, weshalb insbesondere zu den allgemeinen Regeln so-

wie zur Tat- und Täterkomponente auf ihre Erwägungen verwiesen werden kann 

(Urk. 48 S. 22 ff.).  

 Die mit Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 1. Februar 2006 

abgeurteilten vom Beschuldigten im Oktober 2004 begangenen bandenmässigen 

Raubüberfälle im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 140 Ziff. 

3 Abs. 1 und 2 StGB werden mit einer Freiheitsstrafe von zwei bis zehn Jahren 

bestraft und sind somit die schwersten zu beurteilenden Delikte. Aussergewöhnli-

che Umstände, die zum Verlassen des ordentlichen Strafrahmens führen würden, 

liegen keine vor.  

 Zur objektiven Tatschwere betreffend dieser vier bandenmässig begange-

nen Raubüberfälle ist festzuhalten, dass der Beschuldigte mit seinen Mittätern ei-

ne erhebliche kriminelle Energie an den Tag legte. Die Raubüberfälle waren ge-

plant und vorbereitet. Die Täter drangen jeweils maskiert und bewaffnet (wenn 

auch mit ungeladenen bzw. unechten Pistolen) in die verschiedenen Restaurati-

onsbetriebe ein und bedrohten die Anwesenden mit vorgehaltener Waffe. Nebst 

Mobiltelefonen und Serviceportemonnaies erbeuteten sie Bargeld in der Gesamt-

höhe von Fr. 6'100.–. Hinweise darauf, dass der Beschuldigte der Anführer der 

Bande gewesen sein soll, sind nicht ersichtlich; vielmehr handelte es sich um 

gleichberechtigte Beteiligte.  
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 In subjektiver Hinsicht ist festzuhalten, dass der Beschuldigte direktvorsätz-

lich und aus rein egoistischen Motiven handelte; er wollte für sich selbst auf einfa-

che Art Geld beschaffen. Zu berücksichtigen ist, dass die Pistolen nicht geladen 

oder unecht waren. Damit verringerte der Beschuldigte das Risiko einer Verlet-

zung oder Tötung der Überfallenen wesentlich. Das Tatverschulden für die voll-

endeten Raubüberfälle ist als mittelschwer einzustufen, weshalb die hypotheti-

sche Einsatzstrafe auf 6 Jahre Freiheitsstrafe festzusetzen ist. 

 Zu berücksichtigen ist, dass der Raubüberfall vom 23. Oktober 2004 auf das 

Restaurant C._____ in D._____ im Versuchsstadium stecken blieb. Obwohl der 

Beschuldigte und seine Mittäter alles unternahmen, um den gewünschten Erfolg 

zu bewirken, scheiterte der Raubüberfall am beherzten Eingreifen der Wirtin. Eine 

Strafmilderung aufgrund des Versuchs kann daher nur unbedeutend ausfallen. 

 Zu den Täterkomponenten kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vo-

rinstanz verwiesen werden (Urk. 48 S. 27). Das Vorleben und die persönlichen 

Verhältnisse wirken sich weder straferhöhend noch strafmindernd aus. Straferhö-

hend fallen die Vorstrafen vom 30. Januar 2000, 15. Januar 2003 und 17. August 

2004 ins Gewicht (Urk. 13/1 und Beizugsakten OG Zürich; Urk. HD 28/1), die trotz 

ihrer zwischenzeitlichen Löschung für die Festlegung der Einsatzstrafe zu berück-

sichtigen sind. Der Beschuldigte delinquierte zudem während laufender Probezeit 

und laufender Strafuntersuchung (Beizugsakten OG Zürich, Urk. HD 35 S. 48). 

Strafmindernd ist das Geständnis des Beschuldigten zu berücksichtigen. Eine be-

sondere Strafempfindlichkeit ist nicht ersichtlich.  

 Insgesamt erscheint es angemessen, die Einsatzstrafe von 6 Jahren Frei-

heitsstrafe um 6 Monate auf 5 ½ Jahre zu reduzieren.  

 b) Straferhöhend wirken sich der neu zu beurteilende Raubüberfall sowie 

die versuchte Freiheitsberaubung vom 20. Februar 2003 aus. In objektiver Hin-

sicht ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte bei dieser Tat einen höheren 

Geldbetrag erbeutete, da er die Herausgabe des Tresorinhalts erzwang. Zudem 

fesselte er den Geschädigten, was von einem erhöhten Gewaltpotential zeugt. In 

subjektiver Hinsicht handelte der Beschuldigte direktvorsätzlich und aus rein fi-
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nanziellen Interessen, obwohl er sich nicht in einer Notlage befand. Das Tatver-

schulden des Beschuldigten hinsichtlich des Raubes und der vollendeten Frei-

heitsberaubung wiegt mittelschwer, weshalb bei alleiniger Beurteilung dieser De-

likte eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten angemessen wäre.  

 Strafmildernd zu berücksichtigen ist, dass es bei der Freiheitsberaubung 

beim Versuch blieb, da sich der Geschädigte sofort selbst befreien konnte. Weiter 

ist strafmindernd zu berücksichtigen, dass zwischen der Tat und der Anklage bzw. 

dem erstinstanzlichen Urteil über 11 Jahre vergangen sind.  

 Aus den Täterkomponenten ergeben sich keine neuen Erkenntnisse, wes-

halb auf die vorherigen Ausführungen verwiesen werden kann. Der Beschuldigte 

ist bezüglich dieses Raubüberfalls nicht geständig, weshalb diesbezüglich kein 

Strafminderungsgrund vorliegt.   

 In einer Gesamtwürdigung rechtfertigt es sich vorliegend, zur hypothetischen 

Einsatzstrafe von 5 ½ Jahren Freiheitsstrafe eine Asperation von 6 Monaten vor-

zunehmen, weshalb eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren resultiert.  

 c) In die Beurteilung miteinzubeziehen sind sodann die weiteren Delikte, 

für welche der Beschuldigte am 1. Februar 2006 verurteilt wurde (Urk. 13/1). Die 

dazumals vorgenommene Würdigung der Tatkomponenten erscheint angemes-

sen und es kann diesbezüglich auf die Ausführungen im Urteil des Obergerichts 

des Kantons Zürich vom 1. Februar 2006 verwiesen werden (Urk. 13/3 S. 47 ff.). 

Weiter zu berücksichtigen sind die SVG-Delikte, für welche der Beschuldigte mit 

Strafbefehl vom 17. August 2004 bestraft wurde (Urk. 13/1). Gegenüber den fünf 

Raubüberfällen erscheinen diese Delikte von untergeordneter Bedeutung. In An-

wendung des Asperationsprinzips rechtfertigt es sich, die Einsatzstrafe um weite-

re 6 Monate auf 6 ½ Jahre Freiheitsstrafe anzuheben.  

 d) Der Beschuldigte ist folglich nach Abzug der mit Urteil des Oberge-

richts des Kantons Zürich vom 1. Februar 2006 (6 Jahre Zuchthaus) bzw. mit 

Strafbefehl des Juge d'instruction de la Côte Morges vom 17. August 2004 

(30 Tage Gefängnis) ausgesprochenen Freiheitsstrafen von insgesamt 6 Jahren 
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und 1 Monat mit 5 Monaten Freiheitsstrafe, als Zusatzstrafe zu den genannten Ur-

teilen, zu bestrafen.  

 4. Zu den Voraussetzungen des Vollzugs bei Ausfällung einer Zusatzstra-

fe kann auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden 

(Urk. 48 S. 29). Vorliegend ist eine hypothetische Gesamtstrafe von 6 ½ Jahren 

Freiheitsstrafe auszufällen, weshalb weder ein bedingter noch ein teilbedingter 

Vollzug der Zusatzstrafe möglich und die Strafe zu vollziehen ist. Die bereits er-

standene Untersuchungshaft von 101 Tagen ist auf die Strafe anzurechnen 

(Art. 51 StGB).  

V. Kosten  

 Ausgangsgemäss ist das erstinstanzliche Kostendispositiv (Ziffern 3 und 4) 

zu bestätigen.  

 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe 

ihres Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigte un-

terliegt mit seiner Berufung vollumfänglich. Die Staatsanwaltschaft zog ihre Beru-

fung noch innert der zwanzigtägigen Frist zur Einreichung einer Berufungserklä-

rung zurück, weshalb ihr praxisgemäss keine Kosten aufzuerlegen sind. Die Kos-

ten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme derjenigen der amtlichen Verteidi-

gung, sind dem Beschuldigten aufzuerlegen. Die Kosten der amtlichen Verteidi-

gung im Berufungsverfahren sind auf die Gerichtskasse zu nehmen, wobei die 

Rückzahlungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO vorbehalten bleibt.  

Es wird beschlossen: 

1. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Staatsanwaltschaft Win-

terthur/Unterland ihre Berufung zurückgezogen hat.  

2. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 
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3. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-
sachen erhoben werden. 

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, 

begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung 

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. 

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen 

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.  

Es wird erkannt: 

1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig 

− des Raubes im Sinne von Art. 140 Ziff. 1 Abs. 1 StGB sowie 

− der versuchten Freiheitsberaubung im Sinne von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 

StGB in Verbindung mit Art. 22 Abs. 1 StGB.  

2. Der Beschuldigte wird bestraft mit 5 Monaten Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe 

zum Strafbefehl vom 17. August 2004 (Juge d'instruction de la Côte Morges: 

30 Tage Gefängnis) und zum Urteil vom 1. Februar 2006 (Obergericht des 

Kantons Zürich: 6 Jahre Zuchthaus), wovon 101 Tage durch Haft erstanden 

sind. 

3. Die Strafe ist zu vollziehen.  

4. Das erstinstanzliche Kostendispositiv (Ziff. 3 und 4) wird bestätigt. 

5. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: 
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Fr. 3'000.00 ; die weiteren Kosten betragen: 

Fr. 5'500.00   amtliche Verteidigung. 

6. Die Kosten des Berufungsverfahrens, mit Ausnahme der Kosten der 

amtlichen Verteidigung, werden dem Beschuldigten auferlegt. Die Kosten 

der amtlichen Verteidigung werden auf die Gerichtskasse genommen. Die 

Rückzahlungspflicht bleibt vorbehalten. 

7. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv an 

− die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des 
Beschuldigten  

− die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland  

sowie in vollständiger Ausfertigung an 

− die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des 
Beschuldigten  

− die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland 

und nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfälli-

ger Rechtsmittel an 

− die Vorinstanz 
− den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und 

Vollzugsdienste  
− das Migrationsamt des Kantons Zürich  
− die KOST Zürich mit dem Formular "Löschung des DNA-Profils und 

Vernichtung des ED-Materials" zwecks Bestimmung der Vernichtungs- 
und Löschungsdaten 

− die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A.  

8. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-
sachen erhoben werden. 

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, vom Empfang der vollständigen, be-

gründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung des 

Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesgerichts-

gesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. 
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Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen 

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes. 

 
 

Obergericht des Kantons Zürich 
II. Strafkammer 

 
 

Zürich, 23. September 2014 
 
 

Der Präsident: 
 
 
 

Oberrichter lic. iur. Ruggli 
 

Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

MLaw Mondgenast  
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